
D. Ausführungsbestimmungen,
-Anweisungen und -Erlasese.

1. Bekanntmachung, betreffend Bestimmungen zur
Ausführung des Gesetzes über den vaterländischen

Hilfsdienst. Vom 21. Dezember 1916.

(As. I.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 19 des Ge-
setzes über den vaterländischen Hilfsdienst vom 5. De-
zember 1916 (Reichs-Gesetzbl. S. 1333) mit Zustim-
mung des vom Reichstag gewählten Ausschusses fol-
gende Verordnung erlassen:

* 1.

Das Kriegsamt errichtet die nach § 6 des Ge-
setzes beim Kriegsamt einzurichtende Zentralstelle so-
wie die nach § 4 Abs. 2, § 7 Abs. 2, § 9 Abs. 2 des
Gesetzes zu bildenden Ausschüsse und bestimmt Be-
zirk und Sitz dieser Ausschüsse. In Bayern, Sachsen
und Württemberg bildet das Kriegsministerium im
Einvernehmen mit dem Kriegsamt die Ausschüsse und
bestimmt ihren Bezirk und Sitz.

§ 2W%

Für die Offiziere und die Beamten in der Zen-
tralstelle und den Ausschüssen ist mindestens je ein
Stellverteter, für die Vertreter der Arbeitgeber und
der Arbeitnehmer in der Zentralstelle und den Aus-
schüssen sind nach Bedarf Stellvertreter zu bestellen.
Für die Bestellung der Stellvertreter gelten die Be-
stimmungen des Gesetzes über die Bestellung der or-

dentlichen Mitglieder.
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83.
Zu Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeit-

nehmer in der Zentralstelle und den Ausschüssen so-
wie zu Stellvertretern für sie dürfen nur volljährige
männliche Deutsche bestellt werden.

Nicht bestellt werden darf,
1. wer infolge strafgerichtlicher Verurteilung die

Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Amter ver-
loren hat oder wegen eines Verbrechens oder
Vergehens, das den Verlust dieser Fähigkeit zur
Folge haben kann, verfolgt wird, falls gegen ihn
das Hauptverfahren eröffnet ist,

2. wer infolge gerichtlicher Anordnung in der Ver-

fügung über sein Vermögen beschränkt ist.

84.
Wer gemäß § 3 zum Vertreter der Arbeitgeber

oder der Arbeitnehmer oder zum Stellvertreter eines

solchen Vertreters bestellt ist, kann die Übernahme
des Amtes nur ablehnen, wenn er

1. das sechzigste Lebensjahr vollendet hat,
2. mehr als vier minderjährige eheliche Kinder

hat; Kinder, die ein anderer an Kindes Statt

angenommen hat, werden dabei nicht gerechnet,

3. durch Krankheit oder Gebrechen verhindert ist,
das Amt ordnungsmäßig zu führen,

4. mehr als eine Vormundschaft oder Pflegschaft
führt. Die Vormundschaft oder Pflegschaft über
mehrere Geschwister gilt nur als eine; zwei Ge-

hemwanmundschaften stehen einer Vormundschaft
gleich.

§ 5.

Wer die Übernahme des Amtes als Vertreter
der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer oder als Stell-
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vertreter eines solchen Vertreters ohne zulässigen
Grund ablehnt, kann vom Vorsitzenden der Zentral—
stelle, wenn er für diese bestellt ist, sonst vom Vor-
sitzenden des Ausschusses, für den er bestellt ist, mit
Geldstrafe bis zu fünfhundert Mark bestraft werden.

 EChbenso kann bestraft werden, wer sich ohne ge-
nügende Entschuldigung nicht rechtzeitig zu den
Sitzungen einfindet oder sich seinen Obliegenheiten
in anderer Weise entzieht.

Auf Beschwerde entscheidet das Kriegsamt, in
Bayern, Sachsen und Württemberg das Kriegsmini-
sterium endgültig.

§ 6.
Die Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeit-

nehmer in der Zentralstelle und den Ausschüssen ver-
walten ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.

Sie erhalten Tagegelder im Betrage von fünf-
zehn Mark und Ersatz der notwendigen Fahrkosten:
bei Eisenbahnfahrten wird der Betrag für die zweite
Wagenklasse, bei Benutzung von Schiffen der Betrag
für die erste Klasse erstattet.

§ 7.

Die Vertreter der Arbeitnehmer haben ihrem
Arbeitgeber jede Einberufung zu Sitzungen der Zen-
tralstelle oder der Ausschüsse anzuzeigen. Tin sie es
ohne schuldhaftes Zögern, so gibt das Fernbleiben von
der Arbeit dem Arbeitgeber keinen wichtigen Grund,
das Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist zu lösen.

§ 8.

Den Arbeitgebern und ihren Angestellten ist un-
tersagt, die Vertreter der Arbeitnehmer in der Über-
nahme oder Ausübung des Ehrenamts (8 6) zu be-

9.
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schränken oder sie wegen der übernahme oder der
Art der Ausübung des Ehrenamts zu benachteiligen.

Arbeitgeber oder ihre Angestellten, die dagegen
verstoßen, werden mit Geldstrafe bis zu dreihundert
Mark oder mit Haft bestraft.

§ 9.

Der Vorsitzende und die übrigen Mitglieder der
Zentralstelle und der Ausschüsse sind verpflichtet, über
Geschäfts-, Betriebs= und Berufsgeheimnisse, die
ihnen in dieser Eigenschaft bekannt werden, Amts-
verschwiegenheit zu beobachten.

Mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder mit
Gefängnis bis zu drei Monaten wird bestraft, wer
der Vorschrift im Abs. 1 zuwider Geheimnisse unbe-
fugt offenbart.

Wer dies tut, um den Inhaber des Geschäfts,
Betriebs oder Berufs zu schädigen oder sich oder an-
deren einen Vermögensvorteil zu verschaffen, oder
wer in gleicher Absicht ein Geheimnis der im Abs. 1
bezeichneten Art verwertet, wird mit Gefängnis bis
zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntau-
send Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft.

bestraft.
Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

§ 10.

Die Behörden und behördlichen Einrichtungen
sind verpflichtet, den im Vollzuge des Gesetzes über
den vaterländischen Hilfsdienst an sie ergehenden Er-
suchen des Kriegsamts, der Zentralstelle und der
Ausschüsse zu entsprechen.

Dies gilt auch für Ersuchen, die von den König-
lich Bayerischen, Sächsischen und Württembergischen
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Kriegsministerien im Vollzuge des Gesetzes gestellt
werden.

811.
Vor Erlaß der Entscheidung nach § 4 Abs. 2 des

Gesetzes hat der Ausschuß die Gemeindebehörde und
nach Lage des Falles die zuständige amtliche Vertre-
tung der Industrie und des Handels, des Handwerks,
der Landwirtschaft oder anderer Berufsstände zu hö-
ren. In geeigneten Fällen sollen auch Fachvereine
und sonstige nichtamtliche wirtschaftliche Verbände
gehört werden. Werden Marineinteressen berührt,
so ist auf Verlangen des Reichs-Marineamts ein Ma-
rineoffizier oder Marinebeamter zu hören.

8 12.

Die nach § 5 verhängten Geldstrafen werden wie
Gemeindeabgaben beigetrieben. Einwendungen ge-
gen die Zahlungspflicht haben aufschiebende Wirkung.
Dem Beitreibungsverfahren hat ein Mahnverfahren
voranzugehen; die Mahngebühr wird, soweit erfor-
derlich, vom Kriegsamt, in Bayern, Sachsen und
Württemberg vom Kriegoministerium festgesetzt und
wird wie die Geldstrafe beigetrieben.

Die Geldstrafen fließen in die Reichkasse.

8 138

Die Verordnung tritt mit dem Tage der Ver—
kündung in Kraft.

Berlin, den 21. Dezember 1916.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr. Helfferich.
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